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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden können ab dem 9. September 2024 zu den 
Schalteröffnungszeiten oder nach Vereinbarung auf der Gemeindeverwaltung am Araweg 
5a in Zwingen eingesehen werden. Ebenfalls werden die Unterlagen auf der Webseite 
www.zwingen.ch publiziert. 
 
Die Gemeindeversammlungen sind nach § 53 des kantonalen Gemeindegesetzes 
öffentlich. Mit der Vollendung des 18. Altersjahres sind Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung berechtigt. Nicht 
Stimmberechtigte haben sich an die für sie bestimmten Plätze zu begeben. Sie dürfen nur 
unter Vorbehalt mitreden. 
 
 
 
 Im September 2024 
 Gemeinderat Zwingen 

 
 

http://www.zwingen.ch/
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Traktandum 1 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2024 
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Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Versammlungsprotokoll vom 
19. Juni 2024 zu genehmigen. 
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Traktandum 2 
Erweiterung des bestehenden Baurechtsvertrages (Nachtrag) mit der 
Burgerkorporation Zwingen um den Rosengarten 

 
Ausgangslage: 
 
Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 14.8.2023 wurde das Notariatsbüro Brugger und 
Partner beauftragt, den Nachtrag zum bestehenden Baurechtsvertrag mit der 
Burgerkorporation um den Rosengarten zu erweitern. Im Juni 2024 hat die 
Burgerkorporation dem Bauprojekt Rosengarten des Landschaftsarchitekten Daniel Möri 
im Grundsatz zugestimmt und dessen Honorar genehmigt. 
 
Erwägungen: 
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Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Erweiterung des 
bestehenden Baurechtsvertrages (Nachtrag) mit der Burgerkorporation Zwingen um den 
Rosengarten (2'061 m2) zu genehmigen.  
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Traktandum 3 
Mutation Zonenplan Siedlung, Simmelenmattweg und Leimertsgartenweg 
 
Ausgangslage: 
 
Projektbeschreibung: 

Im Gebiet Simmelenmattweg und Leimertsgarten passen die heute rechtskräftigen 
Grundzonen nicht mit den rechtskräftigen Strassenlinien und den Gegebenheiten vor Ort 
überein. Folgende Differenzen sind zu bereinigen: 

 
 

      
 

 
 

 
 
Mit der Mutation werden heute als Strasse definierte, jedoch nicht benützte Flächen den 
angrenzenden Zonen zugewiesen. Somit werden die Flächen durch die Anwohnenden 
wieder zonenkonform nutzbar.  
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Entlang des Simmelenmattwegs wird zusätzlich eine heute in der Wohn- und 
Geschäftszone WG2 liegende Fläche der tatsächlich dort vorherrschenden Wohnzone W1 
zugeschlagen und so ebenfalls die zonenkonforme Nutzung der Fläche sichergestellt. 
 

 
 
 
Grundlagen 
Zonenplan Siedlung 
 

 
 

Bau- und Strassenlinienplan 
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Strassennetzplan 
 

 
 

 
 
 
 
Antrag: 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Mutation Simmelenmattweg 
und Leimertsgartenweg zum «Zonenplan Siedlung» zu genehmigen. 
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Traktandum 4 
Mutation Strassennetzplan, Leimertsgartenweg 

 
Ausgangslage: 
 
Projektbeschreibung 

Entlang des Leimertsgarten ist bis anhin keine Fusswegverbindung ausgewiesen mit 
Ausnahme des kurzen Stücks im Westen ab Kreisel Nationalstrasse. Damit die 
Fusswegverbindung vom Kreisel zu den drei abzweigenden Fusswegen gewährleistet ist, 
wird sie im Strassennetzplan ergänzt. Dadurch wird die Bedeutung dieser 
Fussgängerverbindung unterstrichen und die Grundlage geschaffen, dass im Bedarfsfall 
entsprechende Massnahmen für die Fussgängersicherheit vorgenommen werden können. 
Am Ende des Leimertsgarten ist der Fussweg Richtung Höhenweg fälschlicherweise auf 
der Parzelle Nr. 2809 eingezeichnet. Der Fussweg wird planerisch auf die 
Strassenparzelle Nr. 1477 verschoben, wo er auch realisiert wurde. Zusätzlich wird der 
Fussweg nördlich der Parzelle Nr. 1254 nach Osten verschoben und verläuft neu entlang 
der Parzelle Nr. 1470. Mit dieser Mutation werden direkte Fusswege ermöglicht und die 
Bebaubarkeit der dazwischenliegenden Parzellen verbessert. Die neue Wegführung 
wurde bereits umgesetzt. Es ist nur noch eine nachträgliche Anpassung der rechtlichen 
Grundlagen an die heutige Situation. 

 
Ergänzend wird diese Mutation zum Anlass genommen, die orientierenden Inhalte zu den 
kantonalen Radwegen und den Reitwegen zu aktualisieren. 
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Grundlagen 
 
Zonenplan Siedlung 

 
 
 
Bau- und Strassenlinienplan 
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Strassennetzplan 

 

 
 
 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Mutation Leimertsgartenweg 
zum Strassennetzplan zu genehmigen.  
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Traktandum 5 
Mutation Strassennetzplan, Fussweg Obermatt 

 
Ausgangslage: 
 
Projektbeschreibung 
Die aktuell im Strassennetzplan enthaltene Fusswegverbindung zwischen Obermattweg 
und Jostenmattweg entlang des nördlichen Ufers des Birskanals wird kaum benutzt und 
von der Gemeinde nicht mehr unterhalten. Stattdessen wird der am südlichen Ufer 
verlaufende Reitschulweg verwendet. Der Strassennetzplan soll diesbezüglich bereinigt 
werden.  
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Grundlagen 
Zonenplan Siedlung 
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Zonenplan Landschaft 
 

 
 
 
 

Strassennetzplan 
 

 
 
Antrag: 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Mutation Fussweg Obermatt 
zum Strassennetzplan zu genehmigen. 
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Traktandum 6 
Neues Kinder- und Jugendzahnpflegereglement 

 
Ausgangslage: 
Das bestehende Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege (KJZP) wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 24. September 1998 beschlossen. Seither besteht es 
unverändert. Mit Schreiben vom 21. März 2024 hat die neue Kantonszahnärztin, Frau Dr. 
med. dent. Anja von Büren, die Gemeinde aufgefordert, das Reglement und den darin 
enthaltenen Subventionsschlüssel zu überarbeiten, da die Subventionsquote bei weitem 
nicht die gesetzlichen Vorgaben erreicht.  
 
Erwägungen: 
In den letzten Jahren wurden lediglich rund 40% der möglichen Subventionen 
ausgeschüttet. Das Ziel des Ausschüttungsschlüssels ist es, die Vorgaben von § 15 des 
Kinder- und Jugendzahnpflegegesetzes zu erfüllen, wonach die Gemeinde und der Kanton 
je 1/6 an die subventionsberechtigten Behandlungskosten beisteuern und so insbesondere 
finanzschwächere Familien bei den Zahnbehandlungskosten ihrer Kinder entlasten.  
 
Das beschriebene Phänomen der zu tiefen Subventionsquoten ist bekannt. Es hängt mit 
verschiedenen Faktoren zusammen: So kann nicht beeinflusst werden, welche Kinder 
zahnärztliche Leistungen in Anspruch nehmen, ob sie aus finanziell gut gestellten oder eher 
wirtschaftlich schwächeren Familien stammen.  
 
Auch kann die Verteilung der Kinder aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht beeinflusst werden. Diese Verteilung schwankt von Jahr zu Jahr und ist abhängig von 
nicht beeinflussbaren demographischen Entwicklungen. Je nach Verteilung müsste, um die 
gesetzlichen Vorgaben vollständig zu erfüllen, die Subventionsverteilung jedes Jahr neu 
ermittelt und festgelegt werden. Es braucht deshalb eine gewisse Flexibilität in der 
Festlegung der Subventionsquoten, um mit den Entwicklungen Schritt halten zu können. 
  
Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, der Aufforderung der Kantonszahnärztin zu 
folgen und eine generelle Überarbeitung des Reglements vorzunehmen, da damit auch 
Anpassungen in anderen Bereichen vorgenommen werden können, die überfällig 
erscheinen. Diese sollen einerseits die Handhabung des Reglements vereinfachen und 
andererseits auch gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte besser 
Rechnung tragen.  
 
In der Beilage findet sich eine synoptische Darstellung, in welcher die alte und neue Version 
des Reglements verglichen werden. So ist ein 1:1 Vergleich möglich. Zusammengefasst 
wurden folgende wesentlichen Anpassungen vorgenommen: 

- Es entfällt der/die durch den Gemeinderat zu wählende/n Leiter/Leiterin der KJZP. Neu 
wird die Verwaltung beauftragt, die sich selbst organisieren kann. Dadurch ergibt sich 
mehr Flexibilität in der Umsetzung des Tagesgeschäfts. 

- Die jeweils gültigen Subventionstarife werden in eine Verordnung überführt. In der 
Beilage findet sich der Entwurf der geplanten Verordnung, welche der Gemeinderat bei 
Annahme des neuen Reglements in Kraft setzen wird. So kann der Gemeinderat die 
Subventionsquoten bei Bedarf anpassen, ohne diese durch die Gemeindeversammlung 
jeweils neu bewilligen lassen zu müssen. Der Gemeinderat kann dadurch rasch und 
flexibel auf sich verändernde Verhältnisse reagieren. In der Regel werden die 
Subventionsquoten auf der Basis der Auswertungen des Vorjahres jährlich neu 
festgelegt. Im Reglement ist dazu zwingend der Spielraum des Gemeinderates zu 
definieren. Gem. § 6 Abs. 2 lit. 2 ist eine Bandbreite zwischen 5% und 100% 
vorgesehen.  

- Neu werden Subventionen bis zu 100% gesprochen. Dies in der tiefsten 
Einkommensstufe.  
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- Bei der Ermittlung der Einkommen/Vermögen wurde den neuen Familienkonstellationen 
besser Rechnung getragen (Patchwork, Konkubinat). 

- Die Tarife wurden feiner abgestuft, um die Subventionssprünge von Stufe zu Stufe zu 
verringern.  

- Es wurde ein Mindestbetrag von CHF 40.- definiert, ab welchem die Kosten 
weiterverrechnet werden. Kleinrechnungen unter diesem Betrag werden zu 100% 
subventioniert. Dies reduziert den administrativen Aufwand und erhöht die 
Subventionsquote für alle.  

- Um die Wirkungen der Subventionstabelle zu testen, hat die Finanzverwaltung im 
Vorfeld ein Simulationsmodell erstellt, in welchem die Auswirkungen der Anpassungen 
simuliert und die Tabelle optimiert wurde. Das Modell basiert auf den effektiven Fällen 
2022 und 2023. Mit dem vorliegenden Plan werden die gesetzlichen 
Subventionsvorgaben zu über 90% abgedeckt, was als sehr hohe Abdeckung 
anzusehen ist. Eine planerisch noch höhere Subventionierung ist nicht angezeigt, da es 
aufgrund der jährlichen, im Vorfeld nicht zu ermittelnden Veränderungen, sonst zu 
Subventionen über 100% der gesetzlichen Vorgaben kommen kann, die alleine von der 
Gemeinde getragen werden müssten.  

Mit der vom Gemeinderat vorgelegten neuen Fassung des Kinder- und Jugendzahn-
pflegereglements werden wichtige Verbesserungen umgesetzt. Auch wenn dadurch die 
Kostenbeteiligung der Gemeinde steigt, erhöht sich im gleichen Umfang die 
Kostenbeteiligung des Kantons.  
 
Insgesamt erachtet der Gemeinderat die Anpassungen als sinnvoll und empfiehlt die 
Annahme des neuen Reglements. Profitieren werden insbesondere wirtschaftlich 
schwächer gestellte Familien, was letztlich auch der Zielsetzung des Gesetzes entspricht. 
 
Das vorliegende Reglement wurde der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion zur 
Vorprüfung vorgelegt. Nach deren Rückmeldung vom 6. August 2024 «geben das 
Reglement und der Subventionsschlüssel zu keinen Bemerkungen Anlass». 
 

Bei Annahme des Reglements durch die Gemeindeversammlung würde dieses, 
vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat und Ablauf der Referendumsfrist, 
ab dem 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt.  

 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das überarbeitete und von der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vorgeprüfte Kinder- und Jugendzahnpflege-
reglement zu genehmigen und auf den 1. Januar 2025 in Kraft zu setzen. 
 

Siehe: 

Anhang 1: Reglement  

Anhang 2: Synopse 
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Anhang 1:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einwohnergemeinde 
Zwingen 

 
KINDER- UND 

JUGENDZAHNPFLEGEREGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in Kraft per 01.01.2025 
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Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Zwingen, vom 19.09.2024, gestützt 
auf § 47 Abs. 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970, beschliesst folgendes 
Reglement über die Kinder- und Jugendzahnpflege: 
 

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

§ 1. Geltungsbereich 

1. Dieses Reglement regelt die Kinder- und Jugendzahnpflege auf kommunaler 

Ebene.  

 
2. Es enthält die ergänzenden kommunalen Bestimmungen zum Kinder- und 

Jugendzahnpflegegesetz vom 19. September 1996. 

 

§ 2. Zuständigkeit des Gemeinderates 

Der Gemeinderat übt die Aufsicht über die Kinder- und Jugendzahnpflege aus und erfüllt 
die gesetzlichen Aufgaben, die der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Ausschluss 
nicht geeigneter Zahnärzte und Zahnärztinnen (§ 4 Abs. 3 Kinder- und 
Jugendzahnpflegegesetz) und dem Ausschluss von Kindern und Jugendlichen von der 
Subventionierung (§ 11 Abs. 2, Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz) übertragen sind.  
 

§ 3. Administrative Belange 

1. Für die kommunalen administrativen Belange der Kinder- und 

Jugendzahnpflege, die nicht dem Gemeinderat übertragen sind, wie die 

administrative Zusammenarbeit mit der Schule, den Eltern, mit den Zahnärzten 

und Zahnärztinnen, das Finanzielle, der Verkehr mit dem 

kantonszahnärztlichen Dienst und dergleichen, ist die Gemeindeverwaltung 

zuständig.  

 
2. Die Leitung der Kinder- und Jugendzahnpflege wird durch die 

Gemeindeverwaltung bestimmt. 

 

3. Die Leitung der Kinder- und Jugendzahnpflege orientiert die Eltern der in den 

Kindergarten eintretenden Kinder und die Eltern neu zuziehender Kinder über 

die Kinder- und Jugendzahnpflege und erfasst die Beitretenden und deren 

Zahnarztwahl. 

 

§ 4. Aufgaben der Eltern 

Die Eltern melden den entsprechenden Stellen den Beitritt zur Kinder- und 
Jugendzahnpflege oder den Austritt, den gewählten Zahnarzt oder die gewählte 
Zahnärztin und eine allfällige Änderung der Zahnarztwahl.  
 
 
 
 

§ 5. Kommunale Kontrollen und Prävention 

Bei Vorliegen besonderer Gründe kann der Gemeinderat nach Rücksprache mit dem 
Kantonszahnarzt oder der Kantonszahnärztin allgemeine zahnmedizinische 
Kontrolluntersuchungen und Präventionsprogramme zu Lasten der Gemeinde anordnen 
(§ 12, Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz). 
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B. Finanzielles 
 

§ 6. Subventionsregeln im Bereich der Kieferorthopädie und der 
konservierenden Behandlungen 

1. Bei der Festlegung der Beitragsleistungen an die Eltern für 

subventionsberechtigte Massnahmen ist deren finanzielle Leistungskraft und 

die Kinderzahl zu berücksichtigen. 

 

2. Die Beitragsleistungen für subventionsberechtige Eltern betragen zwischen 5% 

und 100% der Behandlungskosten. 

 

3. Der Gemeinderat regelt die Details in einer Verordnung.  

 

§ 7. Zahlungsfrist 

Die um den allfälligen Subventionsbeitrag gekürzte Rechnung der Gemeinde ist von den 
Eltern innert 30 Tagen zu bezahlen. In begründeten Fällen kann auf Gesuch hin eine 
längere Zahlungsfrist bewilligt werden.  
 

§ 8. Rechtsmittel 

1. Gegen Verfügungen der Gemeindeverwaltung kann innert 10 Tagen nach 

Erhalt Beschwerde beim Gemeinderat erhoben werden. 

 

2. Gegen Verfügungen des Gemeinderates kann innert 10 Tagen nach Erhalt 

Beschwerde beim Regierungsrat erhoben werden. 

 
 

C. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§ 9. Aufhebung des bisherigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieses Reglements wird das bisherige Kinder- und 
Jugendzahnpflegereglement vom 24. September 1998 aufgebhoben. 
 

§ 10. Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft vom XXX per 01.01.2025 in Kraft.  
 
 
Beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 19.09.2024 

 
 
NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeverwalter: 
 
 
 
Thomas Schmid  Andreas Schärer 
 
 



05.09.2024

1

Gegenüberstellung altes und neues Reglement

Altes Reglement

Keins

Neues Reglement

Deckblatt wurde eingefügt

Altes Reglement

Keins

Neues Reglement

Inhaltsverzeichnis wurde eingefügt
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05.09.2024

2

Altes Reglement Neues Reglement

Klarere Formulierungen. §2 angepasst, denn neu 
ist die Gemeindeverwaltung für die KJZ zuständig 
und kein vom GR gewählter Leiter mehr

Altes Reglement Neues Reglement

Die administrativen Belange wurden der Gemeindeverwaltung 
übertragen. § 3 und § 4 wurden zusammengenommen. Die 
gesetzliche Grundlage unter § 5 wurde hinzugefügt.
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05.09.2024

3

Altes Reglement Neues Reglement

Keine 
Ausführungen

Mehr Flexibilität durch eine Verordnung

Altes Reglement Neues Reglement

Keine 
Ausführungen
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05.09.2024

4

Altes Reglement Neues Reglement

Gegenüberstellung

Keine Verordnung Neue Verordnung

Deckblatt analog Reglement
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05.09.2024

5

Keine Verordnung Neue Verordnung

Keine Verordnung Neue Verordnung
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05.09.2024

6

Keine Verordnung Neue Verordnung

Tabelle aus dem alten Reglement

Keine Verordnung Neue Verordnung
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Traktandum 7 
Statutenrevision Zweckverband Versorgungsregion APG Laufental 

 
Ausgangslage:  
Per 1. Januar 2018 ist das neue Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) in Kraft 
gesetzt worden. Mit diesem Gesetz will man die Grundlage für eine bedarfsgerechte, 
qualitativ gute und wirtschaftliche Pflege und Betreuung von nicht spitalbedürftigen 
Personen aller Altersstufen, zusätzlich aber auch für betagte Personen schaffen.  
 
Elf Gemeinden des Bezirks Laufen bilden eine Versorgungsregion im Sinne des 
Gesetzes. Diese Gemeinden zu ihnen gehört auch Zwingen, haben sich zur Umsetzung 
ihrer gesetzlichen Verpflichtungen zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Die 
Gemeinden Duggingen und Burg im Leimental sind nicht Mitglied des Zweckverbandes: 
Duggingen gehört zur Versorgungsregion Alter Birsstadt und Burg im Leimental ist 
Mitglied in der Versorgungsregion BPA Leimental.  
 
Revisionsbedarf  
Bei der praktischen Arbeit hat man jetzt festgestellt, dass in den aktuellen Statuten ein 
Artikel fehlt, der es dem Zweckverband erlaubt, Verordnungen und Verfügungen zu 
erlassen. Es ist sinnvoll, dem Zweckverband diese Kompetenzen zu erteilen, damit die 
Handlungsfähigkeit der Organisation gewährleistet ist. Im Rahmen der Revision und dem 
Umstand, dass in der Zwischenzeit im Kanton weitere Zweckverbände gegründet worden 
sind, hat die Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft als zuständige Aufsichtsstelle 
in den bestehenden Statuten weitere Punkte festgestellt, die man korrigieren muss, um 
die Rechtskonformität der Statuten gewährleisten zu können. 
 
Erwägungen: 
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Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die revidierten Statuten des 
Zweckverbandes Versorgungsregion APG Laufental zu genehmigen. 
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Traktandum 8 
Informationen und Verschiedenes, Anträge  
 
 
 


